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§§  11
NNaammee,,  SSiittzz  uunndd  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  ddeess  VVeerreeiinnss

1. Der Verein trägt den Namen Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Köln und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.

§§  22
ZZwweecckk,,  ZZiieell  uunndd  AAuuffggaabbeenn  ddeess  VVeerreeiinnss

1. Das Bürgerzentrum Alte Feuerwache e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes »steuerbegünstigte Zwecke« der
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Förderung der Jugendwohlfahrt ist eine wichtige Aufgabe.

2. Der Verein hat die Aufgabe, ein Kultur- und Kommunikationszentrum einzurichten und zu
betreiben, mit dem Ziel, die Begegnung von Menschen aller Berufsgruppen, aller Alters-
gruppen und sozialen Schichten zu ermöglichen, Kritikfähigkeit, Initiative und kreative
Betätigung anzuregen und soziales Verhalten zu fördern. Dieses Ziel soll u.a. erreicht werden
durch:
a) Musik-, Film- und Theaterveranstaltungen, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen
b) das Angebot von anderen Kommunikationsmöglichkeiten, Informationen sowie

Unterrichtsprogrammen
c) die Errichtung von Werkstätten für die kreative Betätigung
d) die Vermittlung von politischen Informationen
e) die Beratung in pädagogischen und sozialen Fragen.

3. Alle Einnahmen des Vereins dürfen auch nur für satzungsmäßige Ausgaben verwendet
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben für Zwecke, die außerhalb der Vereinsaufgaben
liegen, oder durch unangemessen hohe Vergütung begünstigt werden.



4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden
oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den
gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

§§  33
MMiittgglliieeddsscchhaafftt

1. Jede natürliche, jede juristische Person des privaten und öffentlichen Rechts, nicht
rechtsfähige Vereine und Personengesellschaften können Mitglied des Vereins werden.

2. Der Eintritt kann jederzeit erfolgen, der Austritt nur zum Ende des Geschäftsjahres.

3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftlichen Antrag, über den der Vorstand
entscheidet. Lehnt der Vorstand einen Aufnahmeantrag ab, kann der/die Betroffene
innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung durch die Mitgliederversammlung
beantragen.

4. Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch Tod
b) durch Austritt zum Ende des Geschäftsjahres, wenn eine schriftliche Austrittserklärung

spätestens sechs Wochen vor Ablauf des Jahres beim Vorstand eingegangen ist.
c) durch Ausschluß bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere, wenn ein Mitglied

gegen die Satzung oder die Geschäftsordnung verstößt. Der Ausschluß erfolgt durch den
Vorstand und ist dem/der Betroffenen mit einer schriftlichen Begründung mitzuteilen. Das
von einem Ausschluß betroffene Mitglied kann innerhalb von drei Wochen Widerspruch
einlegen und die Aufhebung des Ausschlusses durch die Mitgliederversammlung
beantragen.

§§  44
OOrrggaannee  ddeess  VVeerreeiinnss

1. Die Mitgliederversammlung 

2. Der Vorstand

3. Der Beirat
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§§ 55
DDiiee  MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

1. Die Mitglieder-Jahreshauptversammlung findet bis zum 31. Mai des Geschäftsjahres statt.

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das
Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn zumindest ein Drittel der Mitglieder unter
Angabe des Grundes die Einberufung verlangt.

3. Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand durch schriftliche Einladung mindestens
zwei Wochen (Datum des Poststempels) vor dem Versammlungstermin mit Bekanntgabe der
Tagesordnung einzuberufen. 

4. Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied gestellt werden und sind von der
Mitgliederversammlung zu behandeln, wenn ein schriftlicher Antrag spätestens acht Tage vor
dem Versammlungstermin beim Vorstand eingegangen ist. 

5. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle ihr zur Beschlussfassung vorliegenden
Anträge, insbesondere über
a) die Satzung und Satzungsänderungen
b) die Geschäftsordnung und Geschäftsordnungsänderungen
c) die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen
d) die Entlastung des Vorstandes nach Erstattung der Berichte
e) die Berufung bzw. Bestätigung des Beirates
f) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
g) die Aufhebung des Ausschlusses eines Mitgliedes
h) die Auflösung des Vereins

6. Beschlüsse werden von den anwesenden Mitgliedern durch einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefaßt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, Mitglieder, die nicht
rechtsfähige Vereine oder Personengesellschaften sind, können nur durch einen Vertreter
oder eine Vertreterin aus ihrem Kreise abstimmen, der oder die gegenüber dem Vorstand
spätestens bis zum Beginn der Versammlung schriftlich unter Angabe von Vornamen,
Nachnamen und Anschrift sowie Bekanntgabe von Vornamen, Nachnamen und Anschrift des
oder der Benennenden bekannt gegeben werden muß. Andernfalls besteht kein Stimmrecht.
Juristische Personen werden durch ihren Vorstand vertreten, der nur einheitlich mit dem
Gewicht einer Stimme abstimmen kann. Stimmen Vorstandmitglieder einer juristischen
Person nicht einheitlich ab, gilt die Stimmabgabe als nicht erfolgt.
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Natürliche Personen können sich bei der Stimmabgabe nicht vertreten lassen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Mitgliederversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens zehn Prozent stimmberechtigte Mitglieder einschließlich
dreier Vorstandsmitglieder anwesend sind.

Eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung ist in jedem Fall
beschlussfähig, wenn erneut schriftlich mit 14tägiger Frist eingeladen wird.

7. Satzungsänderungen, die vorzeitige Abwahl von gewählten Vorstandsmitgliedern und die
Auflösung des Vereins können nur mit Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder
beschlossen werden, wenn die entsprechenden Anträge mit Begründung zusammen mit der
Einladung und Tagesordnung allen Mitgliedern schriftlich zugeleitet wurden. Bei der Abwahl
eines Vorstandsmitgliedes ist gleichzeitig ein neues Vorstandsmitglied zu wählen.

8. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
Abstimmungsberechtigt ist nur, wer im Zeitpunkt der Versammlung mit seinem
Mitgliedsbeitrag nicht länger als 12 Monate im Rückstand ist.

9. Über die Mitgliederversammlung und die dabei gefassten Beschlüsse ist ein schriftliches
Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer/der Schriftführerin und einem weiteren
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

§§  66
DDeerr  VVoorrssttaanndd

1. Der Vorstand besteht aus mindestens vier, höchestens jedoch sechs Personen, die von der
Mitgliederversammlung für jeweils ein Jahr gewählt werden. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Die Stadt Köln kann einen Vertreter/eine Vertreterin in den Vorstand entsenden, der/die
sich in Vorstandssitzungen vertreten lassen kann. In diesem Fall erhöht sich die Zahl der
Vorstandsmitgleider um eine Person. 

2. Der Vorstand wählt aus seinem Kreis einen Vorstandssprecher/eine Vorstandssprecherin,
einen Schriftführer/eine Schriftführerin und einen Kassenwart/eine Kassenwartin.
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3. Der Vorstand leitet und vertritt den Verein nach den Beschlüssen der Mitgliederversamm-
lung. Seine Aufgaben sind insbesondere
a) die Erstellung einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Geschäftsordnung
b) die Errichtung einer Geschäftsstelle
c) die Erstellung eines Haushaltsplans jeweils für das kommende Geschäftsjahr sowie die

Abfassung eines Jahresberichtes und des Rechnungsabschlusses
d) die Vorbereitung und die Durchführung der Mitgliederversammlung
e) die Einstellung des hauptamtlichen Personals
f) die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens

4. Zwei Vorstandsmitglieder, unter denen sich der Vorstandssprecher/die Vorstands-
sprecherin befinden muß, vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

5. Eine Vorstandssitzung ist vom Vorstandssprecher mindestens vier Mal im Laufe eines
Geschäftsjahres einzuberufen. Der Vorstand ist unter folgenden Voraussetzungen
beschlussfähig:

Besteht der Vorstand aus vier gewählten Vorstandsmitgliedern, ist er bei Anwesenheit von
mindestens drei Vorstandstandsmitgliedern beschlussfähig. Besteht der Vorstand aus fünf,
sechs oder sieben Vorstandsmitgliedern, ist er bei Anwesenheit von mindestens vier
Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

6. Über Vorstandsbeschlüsse ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer
und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Die Protokolle sind allen
Vorstandsmitgliedern, Beiratsmitgliedern, allen hauptamtlich für den Verein tätigen Personen
und allen Mitgliedern des Vereins zugänglich zu machen.

§§  77
DDeerr  BBeeiirraatt

1. Spätestens nach der Einrichtung eines Kommunikationszentrums soll ein Beirat gebildet
werden. Ihm sollen fachlich qualifizierte Personen angehören, die bei allen wesentlichen
Aufgaben des Kommunikationszentrums beratend mitwirken. Institutionen des kulturellen
und gesellschaftlichen Lebens sollen im Beirat vertreten sein.

2. Der Beirat besteht aus mindestens acht Personen. Davon werden mindestens vier Beirats-
mitglieder von der Mitgliederversammlung gewählt, mindestens drei Personen werden vom
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Rat und eine Person von der Verwaltung der Stadt Köln entsandt. Der Rat entsendet je eine
von den Fraktionen, die im Sozialausschuss mit Stimmrecht vertreten sind vorgeschlagene
Person. Gibt es im Rat mehr als drei Fraktionen, die mit Stimmrecht im Sozialausschuss
vertreten sind, erhöht sich die Zahl der Beiratsmitglieder um die doppelte Zahl der
zusätzlichen Fraktionen. Die Hälfte der zusätzlichen Beiratsmitglieder wird von der
Mitgliederversammlung gewählt. Sinkt die Zahl der Ratsfraktionen, die mit Stimmrecht im
Sozialausschuss vertreten sind, unter drei, soll die stärkere Fraktion zwei Beiratsmitglieder
vorschlagen. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre. Sie endet bei Ratsmitgliedern vorzeitig mit dem
Ausscheiden aus dem Rat. 

Die Aufnahme der entsandten Personen in den Beirat bedarf der Bestätigung durch die
Mitgliederversammlung. 

3. Die Aufgaben des Beirats sind insbesondere
a) die Beratung bei der Programmplanung
b) die Stellungnahme zum Haushaltsentwurf
c) die Beratung bei Einstellung von hauptamtlichen Personen
d) die Prüfung und Begutachtung der Veranstaltungen und Aktivitäten
e) die Beratung und Vermittlung in besonderen Konfliktfällen
f) die Empfehlung von Förderungsmaßnahmen
g) die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit

4. Der Beirat ist im Geschäftsjahr mindestens zwei Mal durch seinen Sprecher einzuberufen.
Auf Antrag des Vorstandes ist der Beirat innerhalb von zwei Wochen einzuberufen. 

5. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Beiratsmitglieder anwesend sind.
Er beschließt mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

6. Über jede Beiratssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen und allen Beiratsmitgliedern
und Vorstandsmitgliedern zuzuleiten. Sie ist dem hauptamtlichen Personal und den Mitglie-
dern des Vereins zugänglich zu machen. 

§§  88
AAuuffllöössuunngg  ddeess  VVeerreeiinnss

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes fällt das
Vermögen des Vereins an die Stadt Köln, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
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